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Es ist zu sichern, daß Fernsehen und Rundfunk plan
mäßig und zielgerichtet die Weiterbildung der Hoch- 
und Fachschulkader wirkungsvoll unterstützen. Außer- __ 
dem sind geeignete Materialien des Direkt-, Fern- und 
Abendstudiums für die Zwecke der Weiterbildung ver
stärkt nutzbar zu machen.

Die Universitäten und Hochschulen und ihre Sektio
nen wirken gemeinsam mit den Organen der Kammer 
der Technik an der langfristigen Weiterbildung von 
Hoch- und Fachschulkadern in Wissenschaft und Pra
xis mit. Sie entwickeln dabei eine enge Zusammen
arbeit mit den wissenschaftlichen Akademien. Sie sind 
dafür verantwortlich, daß sich ihre wissenschaftlichen 
Kader, die Hochschullehrer und die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter planmäßig weiterbilden. Ferner müssen sie 
auf die Weiterbildung der in der sozialistischen Produk
tion, in den staatlichen Organen, der Volksbildung, dem 
Gesundheitswesen' und anderen Bereichen tätigen Hoch- 
und Fachschulkader einwirken und sich aktiv an der 
Durchführung beteiligen.

Die Sektionen der Hochschulen, insbesondere die Leit
sektionen für Schwerpunkte der Wissenschaftsentwick
lung, erarbeiten auf der Grundlage der von ihren Ver
tragspartnern vorgegebenen und aus den Prognosen ab
geleiteten Anforderungen Weiterbildungsprogramme, 
die nach erfolgter Verteidigung vom Vertragspartner 
zu bestätigen sind. Gleichzeitig wirken die Angehörigen 
des Lehrkörpers auf der Grundlage vertraglicher Verr 
einbarungen bei der Ausarbeitung und Realisierung 
von Weiterbildungsprogrammen mit, die an Einrichtun
gen der Vertragspartner von diesen eigenverantwort
lich durchgeführt werden.

Auf Grund ihrer eigenen prognostischen Tätigkeit, 
der Erfordernisse der Kooperationsbeziehungen und der 
Festlegungen der wissenschaftlichen Leitzentren ziehen 
die Sektionen Schlußfolgerungen für die Weiterbildung 
des Lehrkörpers mit dem Ziel, den Effekt der For
schung und der Lehre zu vergrößern.

Zur Gewährleistung einer auf höchstem theoretischem 
Niveau stehenden Weiterbildung von Hochschullehrern 
und wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie von Füh
rungskadern der Praxis sind vorrangig auf Gebieten, 
die für die Erreichung von Spitzenleistungen und für 
die Verwirklichung strukturbestimmender Aufgaben 
bedeutend sind, Weiterbildungszentren zu entwickeln..

Die Hochschulen sollen in verstärktem Maße geeig
nete Formen'der Weiterbildung ausbauen, insbesondere 
Intensivlehrgänge, Teil- und Zusatzstudium, Gasthörer
schaft, Teilaspirantur und Fernaspirantur sowie Stu
dienaufenthalte im Ausland, vor allem in der Sowjet
union.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Vervoll
kommnung und rationelle Gestaltung des Fern- und 
Abendstudiums zur Erneuerung und Vertiefung wis
senschaftlicher Kenntnisse sowie zur Erreichung einer 
höheren Qualifikationsstufe durch Erwerb des Hoch
schulabschlusses. Unter Berücksichtigung des Bildungs
standes und der vorhandenen höheren Kenntnisse der 
Bewerber sowie durch die Anwendung spezieller, dem 
Fernstudium gemäßer moderner Methoden der Ausbil
dung ist die Qualität der Ausbildung bei gleichzeitiger 
Neufestsetzung der Studienzeit im Fernstudium zu er
höhen. Insbesondere sind alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um Kadern mit abgeschlossener Fachschulbildung in 
kürzerer Zeit den Hochschulabschluß über das Fern
studium zu ermöglichen.

Zwischen den Universitäten und Hochschulen und 
anderen gesellschaftlichen Trägern der Weiterbildung, 
z. B. Kammer der Technik, Urania, wissenschaftliche 
Gesellschaften, sind vertragliche Bindungen zur kurz
zeitigen Weiterbildung von Kadern aus allen Bereichen 
der Volkswirtschaft, den Staats- und Wirtschaftsorga
nen sowie den Bildungs- und Kultureinrichtungen der 
Deutschen Demokratischen Republik hcrzustellen.

An den Universitäten und Hochschulen wird im Per
spektivplanzeitraum für die Weiterbildung das System 
der leistungsabhängigen Finanzierung eingeführt. Die 
Finanzierung, materielle und personelle Sicherung von 
Weiterbildungsleistungen der Universitäten und Hoch
schulen ist vertraglich zu regeln. Das Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen hat entsprechende Grund
sätze auszuarbeiten.

Zur Durchführung der Aufgaben ist es notwendig, ein 
differenziertes System der Weiterbildung von Hoch- 
und Fachschulkadern in allen Bereichen der sozialisti
schen Gesellschaft aufzubauen, das die ständige Weiter
bildung der Hoch- und Fachschulkader gewährleistet. 
Der Ministerrat wird beaüftragt, alle damit zusammen
hängenden Fragen mit einer entsprechenden Verord
nung zu regeln. Insbesondere geht es darum, die Ver
antwortung der Ministerien, WB, Kombinate und 
Großbetriebe für die ständige Weiterbildung der Hoch- 
und Fachschulkader und die Rechte und Pflichten der 
Universitäten und Hochschulen bei der Lösung dieser 
Aufgaben zu regeln.

IV.
Planung, Leitung und Organisation 

des Hochschulwesens
Die mit der Weiterführung der Hochschulreform und 

der Ausarbeitung und Durchführung des Perspektiv
planes 1971—1975 verbundenen Aufgaben verlangen, 
die Führungstäiigkeit im Hochschulwesen so weiterzu
entwickeln, daß sie der immer enger werdenden orga
nischen Verbindung von sozialistischer Großproduktion, 
wissenschaftlicher Forschung und Ausbildung entspricht 
und diese wachsende Verflechtung fördert. Dabei soll 
die zentrale staatliche Planung und Leitung in den 
Grundfragen der Entwicklung des Hochschulwesens 
organisch mit der Erhöhung der Eigenverantwortung 
der Universitäten und Hochschulen verbunden und 
die sozialistische Demokratie allseitig entwickelt wer
den.
1. Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ist 

als Organ des Ministerrates für eine einheitliche 
Hochschulpolitik verantwortlich. Es verwirklicht 
diese Aufgabe vor allem durch die Ausarbeitung 
und ständige Vervollkommnung der Prognose des 
Hochschulwesens, die Konzentration der zentralen 
staatlichen Planung und Leitung auf die struktur
bestimmenden Aufgaben in Forschung, Aus- und 
Weiterbildung, die einheitliche komplexe Planung 
und Bilanzierung der Entwicklung des Hochschul
wesens, die Anwendung langfristiger Normative 
für den effektivsten Einsatz der Mittel, die Erar
beitung von Systemregelungen für die leistungs
abhängige Finanzierung der Einrichtungen, die 
Organisierung der Forschung auf dem Gebiet der 
Hochschulpädagogik und die Gestaltung und stän
dige Vervollkommnung der Leitungsprozesse und 
des Leitungssystems im Hochschulwesen entspre
chend den Erkenntnissen der marxistisch-leninisti
schen Organisationswissenschaft und unter Anwen
dung der elektronischen Datenverarbeitung.


